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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1991

Norm

MRG §18

MRG §37 Abs3

Rechtssatz

Getrennte selbständige Hauptmietzinserhöhungsverfahren für Objekte auf einer Liegenschaft sind durchzuführen,

wenn es sich um tatsächlich und wirtschaftlich getrennte Häuser handelt, deren Verwaltung getrennt geführt werden

könnte, und vor allem ein unterschiedlicher Erhaltungszustand vorliegt, der eine gemeinsame Behandlung unbillig

erscheinen läßt. Parteistellung auf Antragsgegnerseite haben in einem solchen Fall alle Mieter des betre;enden

einzelnen Hauses.
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